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GEMEINDE-INFORMATION 
November  2008 

 
 

Liebe Ortsbürgerinnen! 
Liebe Ortsbürger! 
 

 

RÖNTGENBUS DES LANDES NÖ 
Der Röntgenbus des Landes Niederösterreich ist 
am Mittwoch, 12. Nov. 2008, in der Zeit von 14.00 
bis 17.00 Uhr am Parkplatz in der Schulstraße 6, 
beim Kindergarten, im Einsatz.  
Gerade das rechtzeitige Erkennen von 
Veränderungen der Lunge, welches bestmöglich 
mit einem Röntgenbild erfolgt, ist für eine 
erfolgreiche Behandlung von größter Wichtigkeit. 
 

Die Reihenuntersuchung erfolgt mit einer neuen 
digitalen Röntgenanlage auf technisch höchstem 
Niveau, dass von einer Strahlengefährdung 
während der Aufnahme nicht gesprochen werden 
kann. 
 

Nicht nur die Tbc-Erkrankungen der Lunge, 
sondern auch alle anderen Lungenkrankheiten 
sowie Erkrankungen der im Brustraum befindlichen 
Organe können aufgezeigt werden, so auch 
Veränderungen am Herzen und an den großen 
Gefäßen. 
Zur Untersuchung ist die E-Card mitzubringen.  
 
GEMEINDESOZIALHILFE  
bei der Kanalbenützungsgebühr 
Empfänger einer Sozialhilfe, Ausgleichszulagen-
empfänger und Personen mit einem sehr geringen 
Einkommen können auch heuer wieder die 
Gemeindesozialhilfe beantragen. 
 

Die schriftlichen Anträge müssen bis spätestens 
24. November 2008 im Gemeindeamt eingelangt 
sein. Dem Antrag sind die entsprechenden 
Nachweise (Lohnzettel, Sozialhilfe, Ausgleichs-
zulage, usw.) anzuschließen.  
 

Höchstgrenze des Haushaltseinkommens 2008: 
Einpersonenhaushalt  €    747,00 
 

Zweipersonenhaushalt €  1.120,00 
 

für jede weitere Person €       78,29 
 

Für die Berechnung des Haushaltseinkommens ist 
der tatsächliche Aufenthalt aller im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Personen maßgeblich.  

 

ENERGIE- bzw. 
HEIZKOSTENZUSCHUSS 
Der Bund hat für alle BezieherInnen einer 
Ausgleichszulage zu einer Pension, für 
BezieherInnen von Leistungen nach dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, dem 
Opferfürsorgegesetz, dem Heeresversorgungs-
gesetz und für BezieherInnen einer Zusatzleistung 
nach dem Verbrechensopfergesetz einen Zuschuss 
zu den Energie- bzw. Heizkosten in der Höhe von  
€ 210,00 beschlossen. Diese Personen erhalten 
den Energie- bzw. Heizkostenzuschuss des 
Bundes automatisch im November zu den 
Pensionen ausbezahlt. 
Der zusätzliche Bezug des NÖ Heizkosten-
zuschusses ist für diese Personengruppen 
nicht möglich, weil sonst eine Doppelförderung 
die Folge wäre. 
 

Der NÖ Heizkostenzuschuss, welcher aus 
Gründen der Gleichbehandlung auf € 210,00 
erhöht wurde, kann wie bisher beim zuständigen 
Gemeindeamt beantragt werden. Die Auszahlung 
erfolgt wie bisher direkt durch das Amt der         
NÖ Landesregierung.  
Anträge können bis spätestens 30. April 2009 
(einlangend) gestellt werden.  

SENIORENNACHMITTAG  
Der diesjährige Seniorennachmittag findet am 
Sonntag, 16. Nov., um 14.00 Uhr im Pfarrsaal statt. 
Dazu sind alle Frauen ab dem 60. Lebensjahr und 
alle Männer ab dem 65. Lebensjahr herzlich 
eingeladen.  
 

Der bekannte Wiener Sänger „Fiaker Bertl“ wird 
auch heuer wieder für Unterhaltung sorgen. 
 

Alle Damen und Herren ohne Fahrtmöglichkeiten – 
vor allem aus dem Ortsteil Silberwald - werden 
zwecks Einrichtung eines Abholdienstes ersucht, 
dies während der Amtsstunden im Gemeindeamt 
(℡ 02282/2506), bekannt zu geben. 
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SCHNEERÄUMUNG 
 Die Eigentümer von Liegenschaften in 
Ortsgebieten werden darauf aufmerksam gemacht, 
dass gemäß § 93 Abs. 1 der Straßen-
verkehrsordnung 1960 dafür zu sorgen ist, dass die 
dem öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteige und 
Gehwege einschließlich der in ihrem Zuge 
befindlichen Stiegenanlagen entlang der gesamten 
Liegenschaft in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr 
von Schnee und Verunreinigungen gesäubert, 
sowie bei Schnee und Glatteis gestreut sind. 
 

Ist ein Gehsteig (Gehweg) nicht vorhanden, so ist 
der Straßenrand in der Breite von einem Meter zu 
säubern und zu bestreuen. Die Eigentümer haben 
auch dafür zu sorgen, dass Schneewechten oder 
Eisbildungen von den Dächern ihrer an der Straße 
gelegenen Gebäude entfernt werden. 
 

Um eine ordnungsgemäße Schneeräumung und 
Splittstreuung zu gewährleisten ersuchen wir 
Sie Fahrzeuge so abzustellen, dass die 
Winterdienstfahrzeuge ungehindert passieren 
können. 
 
TOLLWUTIMPFKÖDER 
Noch bis zum 31. Dezember werden Impfköder zur 
oralen Immunisierung der Füchse gegen die 
Tollwut mittels Flugzeug abgeworfen. 
Die Impfköder sind für Menschen ungefährlich. 
 

Für Haustiere und andere freilebende Tiere ist der 
Impfstoff unschädlich, führt jedoch zu keinem 
ausreichenden Schutz gegen Tollwut. 
 

Für fachliche Auskünfte steht die Amtstierärztin der 
Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf, zur 
Verfügung. 
 
 
APOTHEKENBEREITSCHAFTSDIENST 
Verordnung der Bezirkshauptmannschaft 

§ 1 
Turnusbereitschaftsdienst 

 (1) Für die Versehung des Bereitschaftsdienstes 
außerhalb der Betriebszeiten werden die 
öffentlichen Apotheken in folgende Dienstgruppen 
eingeteilt: 

Dienstgruppe I: 

• Bezirks-Apotheke, Mag. pharm. Linda Piringer, 
2230 Gänserndorf, Bahnstraße 45 

• Marchfeldapotheke, Mag. pharm. Gertrude Kölbl 
KG, 2232 Deutsch-Wagram, Dr. Leopold Figl-
Gasse 3, Top 4 

• Stadt-Apotheke „Zum Erzengel Michael“, Mag. 
pharm. Otto Teply KG, 2293 Marchegg, 
Hauptstraße 9 

 

 

 

Dienstgruppe II: 

• Engel-Apotheke, Mag. pharm. Hans Hengster, 
2232 Deutsch-Wagram, Hauptstraße 21 

• Apotheke „Zur Heiligen Dreifaltigkeit“, Mag. 
pharm. Marina Sartori KG, 2225 Zistersdorf, 
Kaiserstraße 10 

 

Dienstgruppe III: 

• Stadt-Apotheke, „Zur Heiligen Dreifaltigkeit“, 
Mag. pharm. Ludwig Unger, 2301 Groß-
Enzersdorf, Kirchenplatz 16 

• Marien-Apotheke, Mag. pharm. Günter Vogl, 
2263 Dürnkrut, Hauptstraße 49 

• Stadt-Apotheke, Mag. pharm. Adelheid 
Mammerler KG, 2230 Gänserndorf, 
Kudlichgasse 11 

 

Dienstgruppe IV: 

• Apotheke Strasshof, Mag. pharm. Samir 
Chenouda, 2231 Strasshof a.d.N., 
Arbeiterheimstraße 2 

• Apotheke „Zum schwarzen Adler“, Mag. pharm. 
Verena Ullmann KG, 2273 Hohenau a.d.M., 
Rathausplatz 3 

• Raffael-Apotheke KG, Mag. pharm. Eva 
Rheindorf, 2285 Leopoldsdorf i.M., 
Kirchengasse 10 

 

(2) Die Apotheken einer Dienstgruppe haben 
gleichzeitig in fortlaufender Reihenfolge in 
wöchentlichem Wechsel Bereitschaftsdienst. 
Dieser einwöchige Bereitschaftsdienst beginnt 
jeweils am ersten Freitag des Jahres um 8.00 Uhr 
und endet am Freitag der darauf folgenden Woche 
um 8.00 Uhr. 

Am ersten Freitag des Jahres 2009 um 8.00 Uhr 
beginnt die Dienstgruppe III mit dem 
Bereitschaftsdienst. 

Am ersten Freitag des Jahres 2010 beginnt die 
Dienstgruppe IV mit dem Bereitschaftsdienst. 

In den darauf folgenden Jahren erfolgt wiederum 
die jährliche Rotation der Dienstgruppen zu 
Jahresbeginn von Dienstgruppe I bis IV. 

 
§ 2 

(1) Während des Bereitschaftsdienstes muss der 
Apothekenleiter oder ein anderer vertretungs-
berechtigter Apotheker zur Abgabe von 
Arzneimitteln in dringenden Fällen anwesend sein.  

(2) Außerhalb der Betriebszeiten ist auf die jeweils 
Bereitschaftsdienst versehende Apotheke  beim 
Eingang der Apotheke oder in dessen unmittelbarer 
Nähe eindeutig erkennbar hinzuweisen. 
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§ 3 

Mittagsbereitschaftsdienst 
Die Marchfeldapotheke, Mag. pharm. Gertrude 
Kölbl KG, in 2232 Deutsch-Wagram hat an 
Werktagen von Montag bis Freitag 12:00 Uhr bis 
14:00 Uhr zusätzlich zum Turnusbereitschaftsdienst 
gemäß § 1 Bereitschaftsdienst während der 
Mittagssperre zu versehen und kann in dieser Zeit 
auch offen halten. 
 

§4 
Übertretungen dieser Verordnung werden als 
Verwaltungsübertretungen gemäß § 41 
Apothekengesetz bestraft. 

§ 5 
In-Kraft-treten 

Diese Verordnung tritt am 2. Jänner 2009 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung der 
Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf vom 12. 
November 2007 betreffend die Festsetzung eines 
Turnusses für den Nachtdienst und die 
Dienstbereitschaft an Sonntagen und gesetzlichen 
Feiertagen, GF-G3-S-0460, außer Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERANSTALTUNGSKALENDER 
  16.11.2008  14:00 Uhr Seniorennachmittag  
  22.11.2008  19:00 Uhr „Frauenkompott“ im Pfarr- 
                      heim veranstaltet vom BHW NÖ 
  28.11.2008  20:00 Uhr Nikolokonzert – Motto: 
                      „Rock in Tracht 2008“ 
  29.11.2008  16:00 Uhr Nikolokonzert – Motto: 
                      „Traditionelle und Klassische 
                      Melodien im Advent“ 
  05.12.2008  16:00 Uhr Nikolofeier im Pfarrheim 
  21.12.2008  17:00 Uhr Besinnliche Stunde in der 
                      Kirche Schönkirchen  
 
 
 
RUFBEREITSCHAFT DER MARKTGEMEINDE 
(Nur in dringenden Fällen, außerhalb der 
Dienstzeit)  0699/1044 5028 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
                    Bürgermeister 
 
 
_______________________________________ 
 

strkar / gif.2008.05 
 
 
Eigentümer, Verleger, Herausgeber und Vervielfältigung: 
Marktgemeinde Schönkirchen-Reyersdorf   
Für den Inhalt verantwortlich:  
Bürgermeister Peter HOFINGER  
 
 
 
 
 

Zahnärztedienst    2008 

NOVEMBER 2008 
15./16. Dr. PRILINGER Gunda Wolkersdorf 02245/3520 
22./23. Dr. HOFER Regina Leopoldsdorf 02216/2265 
29./30. Dr. HANISCH Rudolf Laa a.d.Thaya 02522/7740 
 

DEZEMBER 2008 
06./07./08. DDr. DEM Alex Bernhardsthal 02557/20098 
13./14. Dr. FROHNER Günther Lassee 02213/2217 
20./21. Dr. BUDA Karol Gaweinstal 02574/2554 
25./26./27/ 
28. DDr. DEM Alex Bernhardsthal 02557/20098 
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Adventfenster 2008 
 

1. Kraft Gabriele, Bachgasse 8 
2. Schrimpf Evi, Hauptstraße 48 
3. Hort Schönkirchen-Reyersdorf, Schulstraße 4 
4. Jaindl Bettina, Bachgasse 31 
5. Springer Doris, Bachgasse 10 
6. Jugendtreff-Bude 
7. Rohr Andrea, Bachgasse 33 
8. Böckl Elisabeth, Hauptstraße 25 
9. Drahozal Katharina, Bachgasse 2 
10. Fellner Andrea, Hauptstraße 11 
11. Lachinger Petra, H.W. Schönkirchstraße 30 
12. Badryna Sabine, Gartengasse 8 
13. Thomay Eva, Schlossgasse 24 
14. Steinzer Michaela, Brunnengasse 64 
15. Sommer Maria, Untere Hauptstraße 28 
16. Koch Johann, Kellergasse 16 
17. Tegelhofer Cäcilia, Schönkirchnerstraße 18 
18. Escher Anna, Schönkirchnerstraße 42 
19. Schultes Claudia, Bachgasse 20 
20. Weiss Christine, Bachgasse 23 
21. Angelikas Bastelstube, Hauptstraße 18 
22. Fellner Margit, Schönkirchnerstraße 
23. Goisauf Tamara, Bachgasse 18 
24. Kirche Schönkirchen 
 
 
Beleuchtungszeiten: 
05:00-07.30 
16.00-22.00 
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